
Landtag von Baden-Württemberg

16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 2573

24. 08. 2017

1Eingegangen: 24. 08. 2017 / Ausgegeben: 10. 10. 2017

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie hoch der Frauenanteil (quantitativ und prozentual) bei der Einstellung in
den Vorbereitungsdienst der Polizei ist, aufgeschlüsselt nach den einzelnen
Laufbahnen und für die letzten zehn Jahre;

2. wie hoch der Frauenanteil (quantitativ und prozentual) im Polizeivollzugs-
dienst Baden-Württemberg ist, aufgeschlüsselt für die letzten zehn Jahre;

3. wie hoch der Frauenanteil (quantitativ und prozentual) im gehobenen und
höheren Dienst des Polizeivollzugsdienstes ist, aufgeschlüsselt für die letzten
zehn Jahre;

4. wie hoch der Frauenanteil (quantitativ und prozentual) in Führungspositionen
der Polizei ist, aufgeschlüsselt für die letzten zehn Jahre;

5. welche Gründe es dafür gibt, dass der Frauenanteil im höheren Dienst des Poli-
zeivollzugs nicht höher ausfällt;

6. welche konkreten Maßnahmen es gibt, um den Anteil von weiblichen Füh -
rungskräften und den Frauenanteil im höheren Dienst in der Polizei zu erhöhen;

7. wie hoch der Anteil von Frauen und Männern (quantitativ und prozentual) ist,
die in Teilzeit im Polizeivollzugsdienst beschäftigt sind; aufgeschlüsselt nach
Besoldungsstufen für die letzten zehn Jahre;

8. in welchen Bereichen des Polizeivollzugsdienstes Teilzeitarbeit möglich ist
und wie die Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit verbessert werden können;

Antrag

der Abg. Sascha Binder u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Situation der Frauen im Polizeivollzugsdienst 

Baden-Württemberg
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9. welche Möglichkeiten es zur Teilzeitarbeit in Führungspositionen im Polizei-
vollzugsdienst gibt und wie diese verbessert werden können;

10. zu welchen konkreten Ergebnissen die Auditierung zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf in der Polizei geführt hat, für die im Doppelhaushalt
2015/2016 70.000 Euro eingestellt wurden; 

11. welcher konkrete Verbesserungsbedarf im Rahmen der Auditierung zur besse-
ren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Polizei festgestellt wurde;

12. welche konkreten Maßnahmen infolge der Auditierung zur besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf in der Polizei in die Wege geleitet wurden;

13. wie die jeweiligen Durchschnittsnoten der aktuellen und der letzten beiden
Beurteilungsrunden von Frauen und Männern im Polizeivollzugsdienst war,
differenziert nach Besoldungsgruppen und Voll- und Teilzeitbeschäftigung;

14. welche Erkenntnisse sie aus Ziffer 13 ableitet und inwiefern sich hieraus eine
Diskriminierung von Frauen bzw. Männern ergibt.

24. 08. 2017

Binder, Hinderer, Stickelberger,
Rolland, Wölfle SPD 

B e g r ü n d u n g

Am 1. September 2017 dürfen Frauen in Baden-Württemberg seit 30 Jahren
Dienst im Polizeivollzug verrichten. Dieser Jahrestag wird zum Anlass genom-
men, um in Erfahrung zu bringen, wie sich der Anteil von Frauen innerhalb des
Polizeivollzugsdienstes entwickelt hat. Darüber hinaus ist unter anderem auch
von Interesse, zu welchen Ergebnissen die Auditierung zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf in der Polizei gekommen ist und welche konkreten
Maßnahmen infolgedessen ergriffen worden sind.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 20. September 2017 Nr. 3-0305/1434 nimmt das Ministerium
für Inneres, Digitalisierung und Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie hoch der Frauenanteil (quantitativ und prozentual) bei der Einstellung in
den Vorbereitungsdienst der Polizei ist, aufgeschlüsselt nach den einzelnen
Laufbahnen und für die letzten zehn Jahre;

Zu 1.:

Die Zahlen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
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Quellen: Meldedienst Bereitschaftspolizeipräsidium (bis 2013) bzw. Hochschule für Polizei Baden-
Württemberg (ab 2014)

2. wie hoch der Frauenanteil (quantitativ und prozentual) im Polizeivollzugsdienst
Baden-Württemberg ist, aufgeschlüsselt für die letzten zehn Jahre;

3. wie hoch der Frauenanteil (quantitativ und prozentual) im gehobenen und
höheren Dienst des Polizeivollzugsdienstes ist, aufgeschlüsselt für die letzten
zehn Jahre;

Zu 2. und 3.:

Die Zahlen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Quelle: Führungsinformationssystem Personal (FISP) beim LBV, Betrachtungsmonat Juli



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2573

4

4. wie hoch der Frauenanteil (quantitativ und prozentual) in Führungspositionen
der Polizei ist, aufgeschlüsselt für die letzten zehn Jahre; 

Zu 4.:

Die Zahlen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Sie entstammen einer Stichtagsauswertung aus dem elektronischen Personalver-
waltungssystem (DIPSY) zum 30. Juni des jeweiligen Jahres.

Bedingt durch die Polizeistrukturreform sind valide Daten erst ab 2014 vorhan-
den.

In DIPSY sind folgende Führungspositionen hinterlegt:

–  Zentralstellenleiter IM (war in der 15. Legislaturperiode ein Beamter des höhe-
ren Polizeivollzugsdienstes)

–  Inspekteur der Polizei (nur IM-LPP)

–  Landeskriminaldirektor (nur IM-LPP)

–  Referatsleiter (nur IM-LPP)

–  Leiter/-in (einer Organisationseinheit im dem Innenministerium nachgeordne-
ten Bereich ab der Ebene Dienstgruppenleitungen, Postenführerin/Postenführer

–  Polizeiführer/-in vom Dienst

–  Referent/-in bei den Dienststellen und Einrichtungen für den Polizeivollzugs-
dienst

–  stellvertretende/r Leiter/-in (vgl. o. a. Erläuterung bei Leiter/-in)

–  stellvertretende/r Polizeiführer/-in vom Dienst

Soweit Bezeichnungen von Führungspositionen, die noch aus der Zeit vor dem 
1. Januar 2014 stammen, vorhanden waren, wurden sie analog als (stv.) Leiter/-in
oder Refernt/-in erfasst. 

Die relativ geringere Anzahl an Führungspositionen in 2014 ist reformbedingt (so
war z. B. zum Stichtag die überwiegende Anzahl der Polizeipräsidenten und Poli-
zeivizepräsidenten der Dienststellen und Einrichtungen noch nicht im Amt).
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5. welche Gründe es dafür gibt, dass der Frauenanteil im höheren Dienst des Poli -
zeivollzugs nicht höher ausfällt;

6. welche konkreten Maßnahmen es gibt, um den Anteil von weiblichen Füh -
rungskräften und den Frauenanteil im höheren Dienst in der Polizei zu er-
höhen;

Zu 5. und 6.:

Der Frauenanteil im höheren Polizeivollzugsdienst wächst, wie aus Ziffer 3 er-
sichtlich, seit mehreren Jahren kontinuierlich. Eine Unterrepräsentanz von Frauen
im höheren Dienst gemessen an dem Gesamtfrauenanteil im Polizeivollzugsdienst
ist dabei derzeit gleichwohl noch gegeben. 

Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, diese Unterrepräsentanz
schrittweise abzubauen. Ein tragendes Element ist dabei, die Hauptursachen zu
ergründen, welche für den vergleichsweisen geringen Frauenanteil im höheren
Dienst und in Führungspositionen verantwortlich sind. 

Mit dieser Zielrichtung wird zum einen das Aufstiegsverfahren für den höheren
Dienst in den Blick genommen. Um dieses gerade für Frauen als potenzielle Auf-
stiegskandidatinnen attraktiver zu gestalten, wird derzeit als eine Maßnahme im
Rahmen der Zielvereinbarung des Audits „berufundfamilie“ geprüft, aus welchen
Gründen sich Frauen gegen einen Aufstieg entscheiden oder aus dem bereits be-
schrittenen Aufstiegsverfahren vorzeitig aussteigen. In der Folge sollen Lösungen
erarbeitet werden. 

Eine weitere Säule für die Karriere von Frauen im Polizeivollzugsdienst bildet
das Thema Beurteilungen. Für die Besetzung von freien Führungspositionen stellt
die dienstliche Beurteilung das entscheidende Kriterium dar. Daher wird weiter-
hin durch Maßnahmen zur Herstellung von Transparenz und zur Sensibilisierung
von Beurteilenden darauf hingewirkt, dass die Beurteilungswerte von Männern
und Frauen kritisch vergleichend hinterfragt werden. Dies ist in den vergangenen
Jahren bereits in eine erfolgreiche Richtung geschehen. Im Rahmen der Fortbil-
dung für Führungskräfte werden künftig auch Angebote geschaffen, die Füh -
rungskräfte in ihrer Rolle als Beurteilende unterstützen sollen.

7. wie hoch der Anteil von Frauen und Männern (quantitativ und prozentual) ist,
die in Teilzeit im Polizeivollzugsdienst beschäftigt sind; aufgeschlüsselt nach
Besoldungsstufen für die letzten zehn Jahre;

Zu 7.:

Entsprechende Personalstatistikdaten sind retrograd nur bis 2010 verfügbar. Die
Zahlen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
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Quelle: Führungsinformationssystem Personal (FISP) beim LBV, Betrachtungsmonat Juli
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8. in welchen Bereichen des Polizeivollzugsdienstes Teilzeitarbeit möglich ist und
wie die Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit verbessert werden können;

Zu 8.:

Teilzeitarbeit kommt grundsätzlich in allen Bereichen des Polizeivollzugsdienstes
in Betracht und wird entsprechend den konkreten Rahmenbedingungen des jewei-
ligen Arbeitsplatzes vor Ort so weit als möglich praktiziert. Dabei bieten die be-
amtenrechtlichen Vorschriften einen großen Handlungsspielraum, der es erlaubt,
Interessen der oder des Einzelnen mit dienstlichen Interessen in hohem Maße in
Einklang zu bringen.

Teilzeitkräfte werden im Arbeitsalltag vielfach als flexible Beschäftigte erlebt, die
ein wichtiges Glied für die Wahrnehmung polizeivollzuglicher Aufgaben darstel-
len. Vielerorts wird beschrieben, dass eine bedarfsgerechte Dienstplanung gerade
durch die Einteilung flexibler Teilzeitkräfte erleichtert wird.

Raum für Verbesserungen besteht vor allem dort, wo ein gegenteiliges Empfinden
vorherrscht. Daher ist es im Rahmen der Auditierung „berufundfamilie“ eine fort-
währende Aufgabe, flexibilisierte Arbeitsformen, wie etwa die Teilzeit, zu bewer-
ben und die damit verbundenen positiven Aspekte herauszustellen.

In organisatorischer Hinsicht lassen sich Reibungsverluste reduzieren, indem die
Bearbeitung von Anträgen auf Teilzeitarbeit optimiert wird.

9. welche Möglichkeiten es zur Teilzeitarbeit in Führungspositionen im Polizei-
vollzugsdienst gibt und wie diese verbessert werden können;

Zu 9.:

Die Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit in Führungspositionen sind grundsätzlich viel -
fältig. Sowohl im gehobenen als auch im höheren Polizeivollzugsdient finden sich
immer mehr praktizierte Fälle dieser flexibilisierten Form der Wahrnehmung von
Führungsaufgaben. Dem Landespolizeipräsidium sind 60 bis 70 beipielgebende
Fälle in den Dienststellen und Einrichtungen der Polizei bekannt. Diese wurden
vor wenigen Monaten im Wege einer freiwilligen Umfrage erhoben. 

Teilzeit-Führungskräfte schilderten ihre Erfahrungen und bewerteten die Fakto-
ren, die aus ihrer Sicht für ein erfolgreiches Führen in Teilzeit förderlich oder hin-
derlich sind. Auch Vorgesetzte oder Mitarbeitende konnten ihre Sichtweise hinzu-
fügen. 

Die Auswertung der Rückläufe steht mittlerweile kurz vor dem Abschluss. Das
Landespolizeipräsidium wird in der Folge den Dienststellen und Einrichtungen
die Ergebnisse aus der Umfrage zurückspiegeln. Mit den belegten „best-practice-
Fällen“ soll das Führen in Teilzeit auch dort forciert werden, wo es noch weniger
verbreitet ist. Dazu werden allgemeine Faktoren aufgezeigt, die für ein Gelingen
in der Praxis zuträglich sind.

Mit einem ganz ähnlichen Ziel wird in der letzten Ausgabe des Jahres ein Beitrag
in der landesweiten Mitarbeiterzeitschrift „DPZ – Die Polizeizeitschrift“ erschei-
nen, in dem vier verschiedene Erfahrungsberichte von Teilzeitführungskräften
 unterschiedlicher Ebenen des Polizeivollzugsdienstes einer breiten Beschäftigten -
öffentlichkeit vorgestellt werden.

10. zu welchen konkreten Ergebnissen die Auditierung zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf in der Polizei geführt hat, für die im Doppelhaushalt
2015/2016 70.000 Euro eingestellt wurden; 

11. welcher konkrete Verbesserungsbedarf im Rahmen der Auditierung zur besse-
ren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Polizei festgestellt wurde;

Zu 10. und 11.:

Die von der Auditierungsgesellschaft durchgeführte, strukturierte Bestandserhe-
bung bis Frühjahr 2016 brachte eine positiv zu wertende Ausgangslage hervor.
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Die Polizei Baden-Württemberg als Arbeitgeber bietet schon an vielen Stellen
Angebote, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie begünstigen. Bereits die
gesetzlichen Rahmenbedingungen für den öffentlichen Dienst schaffen hier eine
solide Basis. Teilzeit, Elternzeit und Beurlaubungen werden mit mehr und mehr
Selbstverständlichkeit praktiziert. 

Spezielle Angebote wie Kinderbetreuungsmöglichkeiten existieren ortsabhängig
und sind etwa an der Hochschule für Polizei am Standort Villingen-Schwennin-
gen sehr etabliert.

Das Zertifikat wurde der Polizei Baden-Württemberg von der Auditierungsgesell-
schaft im Juni 2016 verliehen.

Die Auditierung zeigte aber auch Optimierungspotenzial auf sieben Feldern auf,
das in Form einer Zielvereinbarung mit der Auditierungsgesellschaft für einen
dreijährigen Zeitraum bis zur beabsichtigten Reauditierung näher ausformuliert
wurde.

Allgemein wurde durch die Auditierung deutlich, dass die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie nicht nur von objektiv vorhandenen Angeboten abhängt, sondern
in weiten Teilen von der inneren Haltung der betroffenen Beschäftigten, des Kol-
legenkreises und der unmittelbaren und höheren Vorgesetzten. Die Umsetzung
des Audit „berufundfamilie“ dient daher insbesondere auch einer Kulturgestal-
tung in der Polizei Baden-Württemberg. Demgemäß kommen den Handlungsfel-
dern Information und Kommunikation, Führung und Personalentwicklung größe-
re Bedeutung zu. Nachhaltig sollen alle Beteiligten, insbesondere Führungskräfte
und angehende Führungskräfte für Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Fa -
milie weiter sensibilisiert und gerüstet werden.

Auf der anderen Seite ist es ein wichtiges Ziel des Audits, die Vereinbarkeit von
Führungsaufgaben und Familie voranzutreiben. Hier besteht auch ein enger Zu-
sammenhang mit dem Thema Frauenförderung und besonderes Entwicklungs -
potenzial für das zweite und dritte Jahr der Umsetzungsphase.

12. welche konkreten Maßnahmen infolge der Auditierung zur besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf in der Polizei in die Wege geleitet wurden;

Zu 12.:

Im ersten Jahr der Audit-Umsetzung sind viele Maßnahmen auf ihren Weg ge-
bracht worden. Die Erarbeitung von Einzelthemen geschah überwiegend in
dienststellenübergreifenden Projektarbeiten und unter enger Einbindung des
 audit-Teams beim Landespolizeipräsidium. Einige Dienststellen und Einrichtun-
gen haben darüber eigeninitiativ Ideen umgesetzt.

In arbeitsorganisatorischer Hinsicht konnte eine Prozessbeschreibung für die
 Elternzeit erstellt werden. Sie bezweckt die Reduzierung von Reibungsverlusten
für Personalverwaltungen, Vorgesetzte und Beschäftigte, die Elternzeit nehmen
(wollen). Umfangreiche Hilfsmaterialien, Muster und Formulare für alle Phasen
vor, während und nach der Elternzeit begleiten die Prozessbeteiligten künftig
durch diese Zeit. Verschiedene Dienststellen haben wiederkehrende Veranstaltun-
gen für Beschäftigte in Elternzeit und Beurlaubte eingerichtet.

Die Weichen für den Ausbau von Telearbeit sind gestellt worden. Alle Dienststel-
len und Einrichtungen der Polizei, die bislang keine örtliche Dienstvereinbarung
zur Telearbeit hatten, haben diese im ersten Jahr der Audit-Umsetzung zum Ab-
schluss bringen können und werden im zweiten Jahr (weitere) Telearbeitsplätze
zur Verfügung stellen. Damit im Zusammenhang stehend werden derzeit auch
Optimierungspotenziale in Bezug auf die Nutzung von (polizeilichen) Datenver -
arbeitungssystemen überprüft. Ziel ist es, die Hürden für die Telearbeit im zuläs-
sigen, sachgerechten und vertretbaren Rahmen möglichst niedrig zu halten. Zu-
dem wird das Landespolizeipräsidium auf dem Themenfeld Telearbeit eine best-
practice-Sammlung für die Dienststellen und Einrichtungen zur Verfügung stel-
len, aus der sich auch praktizierte Fälle im Polizeivollzug ergeben. Über die alter-
nierende Telearbeit hinaus sind im Rahmen der Audit-Umsetzung andere Formen
des Arbeitens an flexiblen Arbeitsorten betrachtet worden; auch diese Möglich-
keiten werden künftig mehr genutzt werden.
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Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege haben einige Dienststel-
len und Einrichtungen „Pflegelotsen“ installiert. Dies sind eigene Beschäftigte,
die durch eine Basisschulung in die Lage versetzt werden, betroffenen Kollegin-
nen und Kollegen eine erste Hilfestellung zu geben und sie an die richtigen An-
laufstellen weiter zu vermitteln.

Kurz vor dem Abschluss steht die Projektarbeit zur Kindernotfall- und Ferien -
betreuung, die ein Konzept für die Dienststellen und Einrichtungen erstellt, mit-
hilfe dessen vor Ort bedarfsgerechte Lösungen abgeprüft und umgesetzt werden
können. In Form eines Pilots fand im Laufe des ersten Jahres der audit-Umset-
zung an einem Polizeipräsidium ein Betreuungsangebot für einen Großeinsatzfall
statt. Eine Wiederholung ist geplant.

Ergänzend wird auf die bereits in Ziffern 6, 8 und 9 beschriebenen Maßnahmen
verwiesen.

13. wie die jeweiligen Durchschnittsnoten der aktuellen und der letzten beiden
Beurteilungsrunden von Frauen und Männern im Polizeivollzugsdienst war,
differenziert nach Besoldungsgruppen und Voll- und Teilzeitbeschäftigung;

Zu 13.:

Die Regelbeurteilungsrunde 2017 ist noch nicht abgeschlossen, sodass hierzu der-
zeit noch keine Angaben gemacht werden können. Die jeweiligen Durchschnitts-
noten der Regelbeurteilungsrunden 2013 und 2015 können nachfolgenden Tabel-
len entnommen werden. Bei der Erhebung für das Jahr 2013 wurde bei der Teil-
zeit nicht nach Männern und Frauen unterschieden. Aus Gründen des Personal -
datenschutzes werden bei drei oder weniger Beurteilten pro Gruppe keine Anga-
ben gemacht.
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14. welche Erkenntnisse sie aus Ziffer 13 ableitet und inwiefern sich hieraus eine
Diskriminierung von Frauen bzw. Männern ergibt.

Zu 14.: 

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Beurteilungsstatistiken – insbesondere
angesichts der Unterschiede in den Durchschnittsnoten – wurden die Beurteilen-
den vor den Regelbeurteilungsrunden 2015 und 2017 jeweils ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass bei der Erstellung von Beurteilungen weder Frauen noch Män-
ner aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt werden dürfen und dass sich eine
Teilzeitbeschäftigung nicht nachteilig auf die Beurteilung auswirken darf.

In Vertretung

Jäger

Staatssekretär
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